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Eugen Kramer, Beratungsstelle
fur Unfallverhiitung und
Landtechnik, Strickhof Lindau;
Jiirg Fischer, Direktor SVLT

uf der Traktandenliste in
ABern standen unter ande-

rem Gewichtsangaben im
Fahrzeugausweis, Immatrikulation
von Arbeitsanhdngern breiter als
2,55 m — Anforderungen an die
Bremsen, Transportanhanger brei-
ter als 2,55 m — Anforderungen an
den Traktor, Personentransport,
gelbe Drehleuchte, Verkehrsberuhi-
gungsmassnahmen (Zone 30 km/h).
Gewichtsangaben im Fahrzeug-
ausweis — Anhéngelast, Nutz-
last, z. B. fiir Anbaugeréte, usw.
Die kantonalen Strassenverkehrs-
amter sind gemass Weisung des
ASTRA dazu angehalten, die Daten
von der Typenpriifung zu tiberneh-
men. Wenn im Fahrzeugausweis
eines Traktors die Daten beziiglich
Anhéngelast, Nutzlast u.a.m.
ungeniigend sind, ist das in den
meisten Fallen auf entsprechende

Landwirtschaftlicher Strassenverkehr

Klarendes Gesprach in Bern

Vertreter der BUL und des SVLT sowie verschiedener anderer

Organisationen haben beim Bundesamt fiir Strassen
(ASTRA) iber aktuelle Fragen des landwirtschaftlichen

Strassenverkehrs diskutiert.

geht es darum,

Aus der Sicht des SVLT
unter Berlicksichtigung der Sicherheits-

aspekte die bestmdglichen Bedingungen fir die

Schweizer Landwirte im Strassenverkehr zu erwirken.

Daten der Typenpriifung zuriick-
zufiihren. In gewissen Féllen kann
es sich aber auch um einen Fehl-
eintrag des Strassenverkehrsamtes
handeln.

Kommentar SVLT: Landwirte sollen
unbedingt beim Kauf auf obige
Kriterien achten! Massgebend ist
der entsprechende Fahrzeugaus-
weis.

Immatrikulation von Arbeits-
anhangern breiter als 2,55 m,
z.B. Doppelkreiselschwader,
gezogene Kreiselmaher, usw.
Bekanntlich missen Arbeitsanhan-
ger, die breiter sind als 2,55 m, mit
braunem Kontrollschild immatriku-
liert werden. Zu den Anforderun-
gen fiir Anhanger gehort auch eine
Stellbremse. Bei einachsigen Ar-
beitsanhangern kann auf eine Stell-
bremse verzichtet werden, wenn
sie bei einem Gefalle von 12% nicht
wegrollen. Diese Regelung ist
schwierig einzuhalten und bedarf
deshalb einer Klarung. Das ASTRA
hat zugesagt, in dieser Hinsicht ein-
fachere Losungen zu priifen.

Vorfithrung «Umweltschonende und

pflanzengerechte Giilleausbringung»

Im Marz 2003 ist im unteren Fricktal eine Vorfiihrung aktueller Giille-
ausbringverfahren geplant. Die Veranstaltung richtet sich an Landwirte
aus den Regionen Aargau, Baselland und Solothurn. Die Organisation
liegt beim Maschinenring Unteres Fricktal, den Sektionen des Verbandes
fiir Landtechnik und den Maschinenberatungsstellen der drei Kantone.
Genauere Hinweise entnehmen Sie bitte Anfang 2003 der Fachpresse.

Transportanhanger breiter

als 2,55 m - Anforderungen

an den Traktor
Transportanhénger, die wegen der
Breitreifen breiter sind als 2,55 m,
miissen immatrikuliet werden und
erhalten ein braunes Kontrollschild.
Der Traktor muss dabei mit seiner
Bereifung mindestens so breit sein
wie der Anhanger.

Personentransport mit land-
wirtschaftlichen Fahrzeugen
Die landwirtschaftlichen Tatigkeits-
felder haben sich in den letzten
Jahren stark gewandelt. Schule und
Gaste auf dem Bauernhof, Brunch,
Informations- und Weiterbildungs-
veranstaltungen wie Flurbegehun-
gen usw: Oftmals sind Personen-
transporte auf landwirtschaftlichen
Fahrzeugen nétig.

Das Gesetz erlaubt aber nur das
Mitfahren von  Arbeitspersonal
und dessen Familienmitgliedern.
Aus Sicherheitsgriinden wird das
ASTRA diese Regelung beibehal-
ten.

Zone 30 km/h: Verkehrsberuhi-
gungsmassnahmen

Zurzeit sind in  verschiedenen
Gemeinden landauf, landab Be-
strebungen im Gang, um 30-km/h-
Zonen zu schaffen. Generell sind
fiir die Umsetzung dieser Zonen die
Gemeinden zustandig. Durch Stras-
senverengung oder Fahrbahnerho-
hung kénnen fir den landwirt-
schaftlichen ~ Verkehr  massive
Behinderungen entstehen.

Kommentar SVLT: Es ist Sache der
Einwohner, und in diesem Fall ganz
besonders der Bauern, aufmerksam
zu sein und sich fur akzeptable
Lésungen vor Ort einzusetzen!
Lésungen mussen auf kommunaler
Ebene gefunden werden. w

Gelbe Drehleuchte

(Gelbes Gefahrenlicht)
Anbaugeréte sind bis zu einer
Breite von 3,5 m gestattet.

Seit 1. Januar 2003 darf beim Mit-
fihren von Gber 3 m breiten
Anbaugeréten eine gelbe Dreh-
leuchte eingeschaltet werden.
Diese muss vorgangig im
Fahrzeugausweis eingetragen
werden.

Kommentar SVLT: Das Drehlicht ist
ein sehr wirksames Mittel, um

auf besondere Gefahren des brei-
ten Anbaugerétes aufmerksam

zu machen. Damit dies in Zukunft
auch so bleibt, darf das Drehlicht
nur fur Geréate (ber 3m Breite ein-
gesetzt werden.

Januar 2003 | Schweizer Landtechnik | 11



	Unfallverhütung

